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Der Mieter hinterlässt die Hütte in gereinigtem Zustand, so wie 
vorgefunden. Das Mobiliar wie Stühle, Tische, Geschirr etc. ist an seinen 
ursprünglichen Ort wegzuräumen. Die Jalousieläden sind zu schliessen. 
Das Licht ist zu löschen. Dekorationen sind zu entfernen. 
b) Hütte aussen, Vorplatz: 
Der Mieter hinterlässt der Vorplatz inklusive Feuerstelle ist in gereinigtem 
Zustand, so wie vorgefunden. 
 
c) Feuer: 
Feuer darf nur in den dafür vorgesehenen Feuerstellen entfacht werden. 
Brennende Fackeln oder Kerzenbecher entlang der Zufahrtsstrassen sind 
nicht gestattet (Waldbrandgefahr). Während trockener Perioden kann 
ggf. das Entzünden von Feuern untersagt sein (Waldbrandgefahr 
Meldungen der Medien beachten). 
 
Feuer im Cheminée 
Vor dem Verlassen der Hütte ist das Feuer im Cheminée vollständig 
auszumachen. 
Feuerstelle aussen: 
Vor dem Verlassen der Hütte ist die äussere Feuerstelle vollständig 
auszumachen.  
 
d) Abfall 
Der Mieter hat seinen Abfall selber zu entsorgen. 
 

8. Schäden, 
Kontakt 

Für durch den Mieter verursachte Schäden an der Hütte und an der 
Einrichtungen haftet der Mieter. Beschädigungen oder mangelhafte 
Reinigungen werden dem Mieter in Rechnung gestellt. 
 
Der Mieter ist verpflichtet, allfällige Schäden der Abteilung Liegenschaften 
zu melden. 
Abteilung Liegenschaften: Tel.: 044 713 55 11 
Hauswart Herr Kahn: 079 357 23 70 
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